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Kapitel 06 110

Kapitel Ist-Betrag Reste 2010 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2009 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

06 110 Hochschulmodernisierungsprogramm
1.Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und über-

tragbar.
2.Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Mittel verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3.Mit Einwilligung des Finanzministeriums können Mittel in die Kapitel 06

111, 06 121, 06 141 bis 06 840 umgesetzt werden.
4.Die Mittel dürfen nicht den Hochschulen, die am Modellversuch

"Dezentrales Liegenschaftsmanagement" teilnehmen, zur Verfügung
gestellt werden.

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

342 00 139 Beiträge der Hochschulen zu den Modernisierungsmaß-
nahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 06 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 20 139 Zuschüsse an die Hochschulen im Rahmen des Hoch-
schulmodernisierungsprogramms. . . . . . . . . . . . . . . .
Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.

399 761,89 — 399 761,89
1 500 000,00 — 1 500 000,00

-1 100 238,11 — -1 100 238,11
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 100 238,11

Ausgaben für Investitionen

894 20 139 Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rah-
men des Hochschulmodernisierungsprogramms. . . . . .

— — —
— — —

— — —

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50 988 Zur Deckung von Ausgaberesten. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 06 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 761,89 — 399 761,89
1 500 000,00 — 1 500 000,00

-1 100 238,11 — -1 100 238,11

Mehrausgaben —
Minderausgaben 1 100 238,11
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —


	Einnahmetitel
	HG 3
	342 00 


	Ausgabetitel
	HG 6
	685 20 

	HG 8
	894 20 

	HG 9
	971 50 



